
1 

Samtgemeinde Zeven 
61. Änderung des Flächennutzungsplans  
„Wohngebiet in Elsdorf“ 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB – Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stel-
lungnahmen 
 
Linke Seite: Stellungnahmen (verkleinerte Originale)  
Rechte Seite: Abwägung und Einarbeitung in die Planung 
 
 
Stand: 18.02.2020 
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BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Stellungnahme vom 02.08.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
 
Abwägung / Erläuterung: 
Zu 2. Stellungnahme Untere Naturschutzbehörde: 
Eine Ortsrandeingrünung nach Westen wird nicht vorgesehen, da die entlang 
des Wirtschaftsweges vorhandenen Feldgehölze und Baumreihen bereits im 
Bestand eine wirksame Eingrünung des Plangebietes gewährleisten. Der Wirt-
schaftsweg befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Dementsprechend kann 
die bestehende Eingrünung als gesichert angesehen werden. 
Das Kapitel 7.2.1.3 der Begründung wurde dahingehend korrigiert, dass der 
Bodentyp Plaggenesch als schützenswerter Boden von hoher Bedeutung ein-
zuschätzen ist. 
 
Zu 3. Stellungnahme Kreisarchäologie: 
Die Inhalte der Stellungnahme zum B-Plan Nr. 16 werden auch in der Begrün-
dung der 61. FNP-Änderung entsprechend berücksichtigt. 
 
Zu 4. Bauleitplanerische Stellungnahme: 
Um immissionsschutzrechtlichen Konflikten im Rahmen der Planung zu begeg-
nen, wurde zwischenzeitlich eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Da-
bei wurden neben der Gesamtlärmbelastung des Plangebietes auch die Erwei-
terungsabsichten der Molkerei Elsdorf sowie der Kläranlage ermittelt. Die Er-
gebnisse werden sowohl in dieser FNP-Änderung, als auch in dem parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 16 berücksichtigt. Bereits auf FNP-
Ebene werden die erforderlichen aktiven Schallschutzmaßnahmen vorbereitet. 
Die Molkerei Elsdorf ist aktiv in die Planung einbezogen worden und die Plan-
unterlagen sind entsprechend mit der Molkerei abgestimmt. 
Entsprechend der Ergebnisse aus einem vorliegenden Geruchsgutachten aus 
dem Jahr 2016 liegt die Gesamtbelastung der Geruchsimmissionen im Teilgel-
tungsbereich 1 unter 10 % (Jahreshäufigkeit Geruchsstunden). 
Zentrales Ziel der Gemeinde Elsdorf bleibt, nachfragegerecht Flächenvorsorge 
für die weitere wohnbauliche Entwicklung zu betreiben und Wohnbaugrundstü-
cke zur Befriedigung der örtlichen Nachfrage bereitzustellen. Die Samtge-
meinde Zeven möchte durch die Ausweisung der Wohnbaufläche der Ge-
meinde Elsdorf die Möglichkeit einer wohnbaulichen Weiterentwicklung einräu-
men. Eine zweckentsprechende Nutzung der Wohnbaufläche erscheint trotz 
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der bestehenden Immissionslage grundsätzlich möglich. Die Inanspruchnahme 
der Fläche ist daher insbesondere vor dem Hintergrund fehlender Alternativ-
standorte aus Sicht der Samtgemeinde Zeven hinreichend begründet. 
Die Ausführungen zur Standortalternativenprüfung in Kapitel 7.2.2 werden um 
folgende Aspekte ergänzt: 

• Die ausgewiesene Wohnbaufläche nördlich „Bargelweg“, östlich „Müh-
lenstraße“ ist nicht verfügbar. Landwirtschaftliche Betriebe im unmittel-
baren Umfeld erschweren hier zudem die Entwicklung eines Baugebie-
tes. 

• Gleiches gilt für die ausgewiesene Wohnbaufläche östlich der „Schul-
straße“ nördlich an das Schulgelände Elsdorf angrenzend, welche dar-
über hinaus nicht die erforderliche Flächengröße besitzt, um der örtli-
chen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken gerecht werden zu kön-
nen. 

• Weitere potenziell geeignete Flächen im nördlichen Bereich der Orts-
lage sind nicht bekannt. 

• Die Entwicklung potenziell in Frage kommender Flächen im südlichen 
Bereich der Ortslage südlich der „Molkereistraße“ und südlich der 
Straße „Am Thie“ wird durch die unmittelbare Nähe zur Bundesautob-
ahn und zum Molkereibetrieb erheblich erschwert. 

 
Abstimmungsergebnis: 

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Stellungnahme vom 14.08.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein schalltechnisches Gutachten 
wurde zwischenzeitlich erstellt. Die Ergebnisse werden sowohl in dieser FNP-
Änderung, als auch in dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
Nr. 16 berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
  

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade 
Stellungnahme vom 02.08.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die seitens der Molkerei Elsdorf vorge-
brachten Einwände und Bedenken wurden zwischenzeitlich mit Schreiben vom 
19.10.2019 vollinhaltlich und vollumfänglich zurückgezogen. 
Die Molkerei Elsdorf ist aktiv in die Planung einbezogen worden und die Plan-
unterlagen sind entsprechend mit der Molkerei abgestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 
Stellungnahme vom 20.07.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die 
Begründung eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
  

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Bundesnetzagentur 
Stellungnahme vom 02.07.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die Be-
gründung eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
  

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Stellungnahme vom 26.06.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die Be-
gründung eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Stadtwerke Zeven 
Stellungnahme vom 21.06.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die Be-
gründung eingearbeitet. Die Anmerkung zur Ausweisung einer Fläche für eine 
Trafostation wird in dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 
16 berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
  

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Stellungnahme vom 20.07.2018 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich in die Be-
gründung eingearbeitet. Konkrete Lärmschutzmaßnahmen werden in dem pa-
rallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 16 berücksichtigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
  

andrea.schoenebeck
Schreibmaschine
einstimmig
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Weitere Stellungnahmen 
 
Die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in 
ihren Stellungnahmen (Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) keine Hinweise 
gegeben und deutlich gemacht, dass sie zu der Planung keine Anregungen 
vorzubringen haben: 
 

Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom 
Gascade Gastransport GmbH 20.07.2018 
Deutsche Telekom Technik GmbH 16.07.2018 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH 27.06.2018 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
- Richtfunk-Trassenauskunft 

29.06.2018 

Niedersächsische Landesforsten  
- Forstamt Rotenburg 

02.07.2018 

EWE Netz GmbH 04.07.2018 
DBD Deutsche Breitband Dienste GmbH 02.07.2018 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 02.07.2018 
Samtgemeinde Tarmstedt 25.06.2018 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

25.06.2018 

Landkreis Stade 25.06.2018 
Samtgemeinde Selsingen 25.06.2018 
Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste 27.06.2018 
Tennet TSO GmbH 26.06.2018 
VBN Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 28.06.2018 
Wasserwerke Zeven 30.07.2018 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland 
GmbH 

01.08.2018 

 
Diese Stellungnahmen sind in der Anlage zusammengestellt. 
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ÖFFENTLICHKEIT 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist eine Stellungnahme eingegangen. 
Die in der Stellungnahme vom 01.08.2018 geäußerten Einwände und Beden-
ken wurden zwischenzeitlich mit Schreiben vom 16.10.2019 vollinhaltlich und 
vollumfänglich zurückgezogen. Die Stellungnahme und das Schreiben sind im 
Folgenden zusammengestellt. 
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Anlage 
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